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1. Vorbemerkung 

(1) Mit der Entnahme von Energie oder Wasser aus dem Versorgungsnetz durch 
Kunden und/oder dem Betrieb eines Versorgungsnetzes hat das Energie- 
oder Wasserversorgungsunternehmen seine Lieferungsverpflichtung erfüllt 
(Sukzessivlieferungsvertrag). Viele Energie- und Wasserversorgungsunter-
nehmen ermitteln den Verbrauch für einen großen Teil ihrer Kunden lediglich 
einmal jährlich (Jahresverbrauchsablesung) und rechnen ihn anschließend 
unter Anrechnung der Abschlagszahlungen ab. Die Abschlagszahlungen 
werden i.d.R. nach dem Vorjahresverbrauch des Kunden unter Berück-
sichtigung evtl. Änderungen der Preis- und Abnahmebedingungen bemes-
sen. Wenn kurz vor oder nach dem Abschlussstichtag abgelesen wird und 
wenn der mittlere Ablesestichtag dem Abschlussstichtag entspricht, ergeben 
sich bei der Abgrenzung und damit auch für die Bilanzierung keine 
besonderen Probleme. 

(2) Da die Stichtagsablesung personalintensiv ist, findet die Ablesung für einen 
großen Teil der Kunden über das ganze Jahr verteilt statt. Aufgrund dieser 
sog. rollierenden, permanenten oder gleitenden Ablesung liegen keine Ab-
lesedaten zum Abschlussstichtag vor. Für die Abgrenzung des Jahresver-
brauchs sind daher Schätzungen notwendig. 

(3) Der IDW Prüfungsstandard: Die Prüfung von geschätzten Werten in der 
Rechnungslegung (IDW PS 314)2 legt die Grundsätze fest, nach denen Wirt-
schaftsprüfer als Abschlussprüfer, unbeschadet ihrer Eigenverantwortlichkeit, 
geschätzte Werte prüfen. Der vorliegende IDW Prüfungshinweis enthält Hin-
weise zur Anwendung des IDW PS 314 bei der Jahresabschlussprüfung von 
Versorgungsunternehmen3 und ersetzt die Stellungnahme KFA 1/1983: Zur 

 
1  Verabschiedet vom Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) am 13.09.2005. 
2  WPg 2001, S. 906, FN-IDW 2001, S. 347. 
3  Die in dem vorliegenden IDW Prüfungshinweis enthaltenen Hinweise sind auch von Abwasserentsorgungs-

unternehmen zu berücksichtigen, sofern die Ermittlung des eingeleiteten Abwassers aus der Schätzung des 
verbrauchten Wassers abgeleitet wird. 


